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7. Die Kommission Soziales kann die Begleitung dieser Aufgaben 
Ausschüssen und/oder einzelnen Mitgliedern der Kommission 
übertragen und Fachleute beiziehen, bleibt jedoch in jedem Fall das 
verantwortliche Organ. Bildet die Kommission Ausschüsse oder 



überträgt sie die Begleitung von Aufgaben an einzelne Mitglieder der 
Kommission, ist die Kommission regelmässig zu informieren und jedes 
Mitglied hat das jederzeitige Recht auf Auskunft zu allen 
Angelegenheiten aus dem Aufgabengebiet der Kommission. 

8. Mitglieder der Kommission Soziales nehmen von Amtes wegen Einsitz 
in den von der Gemeinde Lyss subventionierten sozialen Einrichtungen. 

 

 

 

 

 


